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HGB §§ 171, 172, § 162 Abs. 1
Keine Haftung des atypisch stillen Gesellschafters einer KG im Außenverhältnis

OLG Schleswig, Urt. v. 30.10.2008 – 5 U 66/08 (LG Itzehoe), DB 2009, 221

Leitsätze:

1. Der atypisch stille Gesellschafter einer KG (der im Innenverhältnis die gleichen Rechte und Pflichten eines
Kommanditisten hat) haftet nicht analog § 171 Abs. 2 HGB im Außenverhältnis. Weder die Gesetzessystematik
noch der Gesetzeszweck rechtfertigen die analoge Anwendung der Bestimmungen zur Außenhaftung des
Kommanditisten gem. §§ 171, 172 HGB. Die „Innen - KG“ wird zwar wie eine echte KG gegründet und
abgewickelt, allerdings ist sie im Außenverhältnis (d. h. als Rechtsträgerin) inexistent. Die Vertragsparteien
haben ganz bewusst auf die Eintragung einer (Kommanditisten-)Hafteinlage im Handelsregister (§ 162 Abs. 1
HGB) verzichtet. Während die Kommanditeinlage (Hafteinlage) im Handelsregister eingetragen wird (§ 162
Abs. 1 HGB) und dadurch für jedermann – insbesondere Gesellschaftsgläubiger – einsehbar und damit
publiziert ist, wird durch die Vermögenseinlage des (atypisch) stillen Gesellschafters keinerlei
Vertrauenstatbestand (nach außen) gesetzt. Die Gesellschaftsgläubiger haben von der stillen Einlage in der
Regel keine Kenntnis und können deshalb auch nicht auf deren Erbringung vertrauen.
2. Die spezielle Sonderverjährung der §§ 161 Abs. 2, 159 Abs. 1 HGB (5 Jahre nach Eintragung der Auflösung
der Gesellschaft in das Handelsregister) findet im Fall der Geltendmachung des vertraglichen
Erfüllungsanspruch der Gesellschaft gegen einen Gesellschafter (wegen der noch ausstehenden
Einlageforderung im Innenverhältnis) keine Anwendung. Dieser Anspruch unterliegt bei den
Personengesellschaften (OHG und KG) – anders als bei den Kapitalgesellschaften – vielmehr der 3-jährigen
Regelverjährung nach § 195 BGB. Der Sonderverjährung nach § 159 HGB unterliegen nur Ansprüche aus der
persönlichen Haftung (§§ 128 ff., 161 Abs. 2, 171 ff) für Gesellschaftsverbindlichkeiten. Es fehlt an einer
planwidrigen Regelungslücke, die die analoge Anwendung der Sonderverjährungsbestimmungen
entsprechend §§ 26 Abs. 1, 159 HGB (d. h. 5-Jahre ab Eintragung der Insolvenzeröffnung ins Handelsregister)
rechtfertigen könnte.
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